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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1957

Norm

JN §99

Rechtssatz

Der Kläger hat im Falle der Einrede der örtlichen Unzuständigkeit den Nachweis zu erbringen, daß der Beklagte

Vermögen im Sprengel des angerufenen Gerichtes besitzt.

Entscheidungstexte

3 Ob 364/57
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